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198. Bundesgesetz: 3. Lohnpfändungsanpassungsgesetz.
199. Verordnung: Verlängerung der Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen nach dem Siebenten Rück-

stellungsgesetz.
2 0 0 . Verordnung: Verlängerung der Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen nach dem Dritten Rück-

gabegesetz.
2 0 1 . Verordnung: Bestimmung der Gegenstände für die eine Ausgleichsteuer nicht eingehoben wird (Freiliste 1).

198 . Bundesgesetz vom 25. Juli 1951,
betreffend Abänderung des Lohnpfändungs-
rechtes (3. Lohnpfändungsanpassungsgesetz).

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Die Verordnung zur einheitlichen Rege-
lung des Pfändungsschutzes für Arbeitseinkom-
men (Lohnpfändungsverordnung 1940) vom
30. Oktober 1940, Deutsches RGBl. I S. 1451,
in der Fassung des Lohnpfändungsanpassungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 248/1947, und des 2. Lohn-
pfändungsanpassungsgesetzes, BGBl. Nr. 247/
1948, wird abgeändert wie folgt:

1. Im § 3 Z. 4 tritt an die Stelle des Betrages
von 450 S der Betrag von 560 S.

2. § 5 hat zu lauten:

„§ 5. P f ä n d u n g s s c h u t z f ü r A r b e i t s -
e i n k o m m e n .

(1) Arbe i t se inkommen unter l iegt nicht der
Pfändung bei Auszahlung für Mona te oder
Bruchteile von Mona ten in H ö h e von 500 S
monatl ich,

bei Auszahlung für Wochen in H ö h e von
120 S wöchentlich,

bei Auszahlung für Tage in H ö h e von 17 S
täglich und , soweit es diese Beträge übersteigt,
zu drei Zehnte l des Mehrbetrages.

(2) Gewähr t der Schuldner seinem Ehegat ten,
einem früheren Ehegat ten, einem Verwand ten
oder einem unehelichen Kind Unte rha l t , so er-
h ö h t sich der unpfändbare Tei l des Mehrbetrages
für jede Person, der U n t e r h a l t gewähr t wird,
u m ein weiteres Zehntel , mindestens u m 60 S
monatl ich (14 S wöchentlich, 2 S täglich),
höchstens u m 200 S monatl ich (45 S wöchentlich,
7'50 S täglich). De r hiernach unpfändbare Teil
des Mehrbetrages darf jedoch neun Zehnte l des
Mehrbetrages bis zu 380 S monatl ich (90 S
wöchentlich, 13 S täglich) und acht Zehnte l des
weiteren Mehrbetrages nicht übersteigen.

§ 2. Die Vorschriften des § 12 der Lohnpfän-
dungsve ro rdnung sind mi t der Maßgabe anzu-
wenden, daß an die Stelle der W o r t e „nach dem
30. N o v e m b e r 1940" die W o r t e „nach Inkraf t -
t re ten des 3. Lohnpfändungsanpassungsgesetzes"
zu t re ten haben.

§ 3 . Dieses Bundesgesetz t r i t t nach Ablauf
eines Monates nach der Kundmachung in Kraft.

§.4. Mi t der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesminis ter ium für Justiz betraut .

Körner
Figl Tschadek

199 . Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 4. August 1951,
betreffend Verlängerung der Frist für die
Geltendmachung von Ansprüchen nach dem

Siebenten Rückstellungsgesetz.

Auf Grund des § 14 des Bundesgesetzes vom
14. Juli 1949, BGBl. Nr. 207, über die Gel-
tendmachung entzogener oder nicht erfüllter An-
sprüche aus Dienstverhältnissen in der Privat-
wirtschaft (Siebentes Rückstellungsgesetz) wird
verordnet:

§ 1. Die Frist für die gerichtliche Geltend-
machung von Ansprüchen nach dem Siebenten
Rückstellungsgesetz wird bis 31. März 1952, für
Berechtigte, die erst nach dem 31. Dezember
1951 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen
werden, bis 31. Dezember 1953 erstreckt.

§ 2. Insoweit nach den Bestimmungen des
§ 14 des Siebenten Rückstellungsgesetzes die
Frist für die gerichtliche Geltendmachung eines
Anspruches erst nach dem im § 1 dieser Verord-
nung genannten Zeitpunkt endet, bleibt die ge-
setzliche Regelung unberührt.

Maisel
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200. Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 4. August 1951,
betreffend Verlängerung der Frist für die
Geltendmachung von Ansprüchen nach dem

Dritten Rückgabegesetz.

Auf Grund des § 4 des Bundesgesetzes vom
14. Juli 1949, BGBl. Nr. 208, über die Geltend-
machung von in der Zeit zwischen März 1933
und März 1938 verlorengegangenen Ansprüchen
aus Privatdienstverhältnissen (Drittes Rückgabe-
gesetz), wird verordnet:

§ 1. Die Frist für die gerichtliche Geltend-
machung von Ansprüchen nach dem Dritten
Rückgabegesetz wird bis 31. März 1952, für Be-
rechtigte, die erst nach dem 31. Dezember 1951
aus der Kriegsgefangenschaft entlassen werden,
bis 31. Dezember 1953 erstreckt.

§ 2. Insoweit nach den Bestimmungen des § 4
des Dritten Rückgabegesetzes die Frist für die
gerichtliche Geltendmachung eines Anspruches
erst nach dem im § 1 dieser Verordnung ge-
nannten Zeitpunkt endet, bleibt die gesetzliche
Regelung unberührt.

Maisel

201. Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 7. September 1951, womit
die Gegenstände bestimmt werden, für die
eine Ausgleichsteuer nicht eingehoben wird

(Freiliste 1).

Auf Grund des § 4 Z. 1 lit. b des Umsatz-
steuergesetzes in der Fassung des Art. VIII
Abs. 1 Z. 1 des Steueränderungsgesetzes 1951,
BGBl. Nr. 191/1951, wird verordnet:

§ 1. Die Ausgleichsteuer wird nicht ein-
gehoben, soweit die Gegenstände in der als An-
lage A dieser Verordnung angeschlossenen Frei-
liste 1 enthalten sind.

§ 2. Die Anlage 1 zur Ausgleichsteuerordnung
vom 23. März 1939, Deutsches RGBl. I S. 615,
in der Fassung der Verordnungen des Bundes-
ministeriums für Finanzen vom 17. März 1950,
BGBl. Nr. 85, und vom 13. Jänner 1951, BGBl.
Nr. 41, wird aufgehoben.

§ 3. Diese Verordnung tritt am 1. Oktober
1951 in Kraft.

Margarétha

Anlage A
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